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Große Kreisstadt Kitzingen Beschlussvorlage
2026/048

Sachgebiet

Sachgebiet 20

Sachbearbeiter

Frau Hager

Kontakt

09321/20-2001
franziska.hager@stadt-
kitzingen.de

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit

Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss 24.03.2026 öffentlich Entscheidung

Betreff

Haushaltsüberschreitung für das Jahr 2025; 1.5800.9580 - Parkanlagen und
öffentliche Grünflächen

Vorschlag zum Beschluss:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

2. Die Haushaltsüberschreitung für das Haushaltsjahr 2025 bei der folgenden Haushaltsstelle:

HSt. Bezeichnung Ansatz Überschreitung
VermHH
1.5800.9580

Parkanlagen und
öffentliche
Grünflächen,
sonstige
Tiefbaumaßnahmen

Bisher bereitgestellt:
Gesamt:

0 € 13.165 €

19.547 €
------------------

32.712 €

wird genehmigt.

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei der HSt. 1.4605.3610 – Stadtjugendpflege,
Investitionszuweisungen vom Land, Bayerischer Jugendring für Haus für Jugend und
Familie.

Sachverhalt:

Der Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss ist gem. Geschäftsordnung für außerplanmäßige
Ausgaben zwischen 25.001 € und 150.000 € sachlich zuständig.

Die Maßnahme wurde aufgrund einer Spende in Höhe von 10.000 € im Jahr 2024 angestoßen. Um
die Spende zweckentsprechend zu verwenden, wurde diese im Jahr 2025 im Verwaltungshaushalt
(Haushaltsstelle 0.5800.5165) mit der Grüngestaltung Landwehrplatz mit 30.0000 € eingeplant.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2025 konkretisierten sich die Planungen. Aufgrund der Aufwertung
des Landwehrplatzes musste eine Haushaltsstelle im Vermögenshaushalt angelegt werden. Die
vorhandenen Mittel aus dem Verwaltungshaushalt können aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht
automatisch zur Deckung verwendet werden, so müssen nun Minderausgaben oder
Mehreinnahmen des Vermögenshaushaltes herangezogen werden.
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Im Rahmen der Abschlussarbeiten für das Haushaltjahr 2025 ist die noch ausstehende Buchung
aufgefallen und wird nach dieser Mittelbereitstellung entsprechend abgewickelt.

Die Deckung erfolgt nun durch Mehreinnahmen bei der HSt. 1.4605.3610 – Stadtjugendpflege,
Investitionszuweisungen vom Land, Bayerischer Jugendring für Haus für Jugend und Familie.


